
320 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

9. 5. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, I deren Heimatstaat die Republik Osterreich ein 
mit dem das Bundesgesetz über geistes- Kulturabkommen geschlossen hat und in deren 
wissenschaftliche und naturwissenschaftliche Heimatstaat die in diesem Bundesgesetz geregel-

Studienrichtungen geändert wird ten Diplomgra:de noch nicht anerkannt sind oder 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 30. Juni 1971, BGBL 
Nr. 326, über geisteswissenschaftliche und natur­
wissenschaftlicheStudienrichtungen, wird wIe 
folgt geändert: 

Der Abs. 11 des § 18 hat zu lauten: 
,,(11) Un:beschadet der Bestimmung des Abs.l 

können ausländische ordentliche Hörer, mit 

in deren Heimatstaat ein gleichwertiger akademi­
scher Grad nicht vorgesehen ist, die in diesem 
Bundesgesetz geregelten Studien nach den bisher 
geltenden Vorschriften beginnen. Solche ordent­
liche Hörer sind auch berechtigt, ihre Studien 
nach den bisher geltenden Vorschriften abzu­
schließen. " 

Artikel 11 

Mit der Vollziehungdieses Bundesges.~tzes ist 
der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung betraut. \ 

Erläuterungen 

Gemaß § 18 Abs. 11 des Bundesgesetzes über 
geisteswiss.enschaftliche· und naturwissenschaft­
liche Studienrichtungen können ausländische 
ordentliche Hörer,' mit deren Heimatstaat die 
Repwblik Osterreich ·ein Kulturabkommen ab­
geschlossen hat und in deren Heimatstaat die 
in diesem Bundesgesetz geregelten Diplomgrade 
noch nicht anerkannt sind oder in deren Heimat­
staat ein gleichwertiger akademischer Grad nicht 
vorgesehen ist, noch im Stu.dienjahr 1971/72 die 
in di·esem Bundesgesetz geregelten Studien nach 
den bisher geltenden Vorschriften beginnen: 

Diese Bestimmung soUte es insbesond·ere er­
möglichen, daß bis zu einer Anderung des 
Notenwechsels zwischen Osuerreich und Italjen 
vom 9. Mai 1956 betreffend die geg.enseitige 
Anerkennung akademischer Titel und Grade, 
BGBL Nr. 22/1957, durch Einbeziehung der 
durch das Bundesgesetz über geisteswissenschaft­
liche und naturwissenschaftliche Studienrichtun-

gen neu geschaffenen aka.demischen Grade "Ma­
gister der Philosophie", "Magist.er der Natur­
wiss·enschaften" und "Magister der Künste" 
italienische Staatsbürger (Südtiroler Studierende) 
noch nach den bisher geltenden Studienvorschrif­
ten ihre Studien beginnen und durch Erwerbung 
des Doktorates der Philosophie vollenden 
können, das im Sinne der obzitierten Verein­
barung von Italien als gleichwertig anerkannt 
wird. Verhandlungen mit Italien über eine An­
erkennung der neuen österreichisch·en akademi­
schen Grade, insbesondere die durch das Bun.des­
gesetz über geisteswissenschaftliche und natur­
wiss·enschafdiche Studienrichtungen neu ge­
schaff·enen, sind zwar schon erfolgversprechend 
eingeleitet, die Gespräche hahen jedoch ergehen, 
daß von italienischer Seite die Vorlage der auf 
Grund ,des erwähnten Gesetzes zu erlassenden 
Studienordnungen und Studienpläne verlangt 
wird. Nun wi,rd es sich,erlich nicht möglich sein, 
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bis zu Beginn des Wintersemesters 1972/73 sämt­
liche Studienordnungen und Studienpläne für 
dIe im erwähnten Bundesgesetz vorgesehenen 
Studienrichtungen und Studienzweige fertigzu­
stellen. 

Es ist daher notwendig, die erwähnte über­
gangsbestimmung des § 18 Abs. 11 zunächst auf 
unbestimmte Zeit zu verläng,ern. Sie wird er­
satzlos gestrichen werden könneri, sobaLd die in 

ihrem Text angeführte' Voraussetzung, nämlich 
,das Fehlen einer Anerkennung der neuen aka­
demischen Gra,de im Heimatstaat des Studieren­
den, durch neue Vereinbarungen, insbesondere 
mit Italien, gegenstandslos geworden ist. 

Kosten we.rden auSI der Durchführung dieses 
im Entwurf vorliegenden Bundesges,etzes keine 
erwachsen. 

Gegenüberstellung 

Der z e i t i ge 'r Tex t: Vo r ge s chi a gen e r Tex t: 

(11) Unbeschadetder Bestimmung des Abs. 1 (11) Unbeschadetder Bestimmung des Abs. 1 
können ausländische ordentliche Hörer, mit können ausländische ordentliche Hörer, mit 
deren Heimatstaat die Republik österreich ein .deren Heimatstaat die &epublik österreich ein 
Kulturabkommen abgeschloss'en hat und in Kulturabkommen abgeschlossen hat und in 
deren Heimatstaat die in diesem Bundesgesetz deren Heimatstaat die in diesem Bundesgesetz 
geregelten Diplomgrade noch nicht anerkannt geregelten .Diplomgrade noch nicht anerkannt 
sind oder in .deren Heimatstaat ein gleichwertiger sind oder in ,der,en Heimatstaat ein gleichwertiger 
akademischer Grad nicht vorgesehen ist, noch akademischer Grad' noch nicht vorgesehen ist, 
im Studienjahr 1971/72di'e in diesem Bundes- die in diesem Bundesgesetz ge.regelten· Studien 
gesetz geregelt~en Studien nach den bisher gelten- nach den bisher gehenden Vorschriften be-' 
den Vorschriften beginnen. Solche ordentliche ginnen. Solche ordentliche Hörer sind auch be, 
Hörer sind berechtigt, ihre Studi,en nach den bis- .rechtigt, ihre Studien nach den bisher geltenden 
her geltenden Vorschriften abzuschließen. Vorschriften abzuschließen. 
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